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Thun, 29. Oktober 2021 
 
 

Publikation 
 
 
Beschlüsse des Stadtrates 
Donnerstag, 28. Oktober 2021, 17:15 Uhr, Lachensaal, Kultur- und Kongresszentrum Thun 
(KKThun) 
 

 
1. Sachkommission Bildung Sport Kultur; Ersatzwahl für den zurückgetretenen Serge Lanz (SVP) 

 
Der Stadtrat von Thun gestützt auf Art. 37 Buchstabe b Stadtverfassung 
 
beschliesst: 
 
In die SAKO BiSK wird als Mitglied anstelle von Serge Lanz (SVP) per sofort gewählt: Mathias 
Berger (SVP). 

 
2. Wahlkommission; Wahl von Sabine Lehmann (SP) anstelle der zurückgetretenen Frieda 

Baumgartner (SP) 
 
Der Stadtrat von Thun, gestützt auf Artikel 37 Buchstabe c Stadtverfassung und nach 
Kenntnisnahme vom gemeinderätlichen Bericht vom 16. September 2021 
 
beschliesst: 
 
1. Von der Demission von Frieda Baumgartner per 30. November 2021 wird Kenntnis 

genommen. Die in diesem Amt geleisteten Dienste werden bestens verdankt. 
2. Als Ersatz wird Sabine Lehmann (SP), Jahrgang 1991, von Eggiwil BE, Psychologin, 

Doktorandin, wohnhaft Schönmattweg 2, 3600 Thun, als Mitglied in die Wahlkommission 
gewählt, und zwar ab 1. Dezember 2021 und für den Rest der laufenden, am 31. Dezember 
2022 endenden Amtsdauer. 

3. Der Gemeinderat wird mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. 
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3. Motion M 3/2021 betreffend Reglement zur Offenlegung der Finanzierung von Parteien, 
Wahl- und Abstimmungskomitees; Fraktion SP, Fraktion Grüne/JG, Nicole Krenger (glp), 
Nicolas Glauser (glp), Susanne Gygax (EVP) und Jonas Baumann (EVP) vom 6. Mai 2021; 
Beantwortung 
 
Die Motion wird abgelehnt. 
 

4. Postulat P 7/2021 betreffend die Abgabe von Gewerbegutscheinen an die Thuner 
Bevölkerung; Simon Werren (BDP), Daniela Huber Notter (BDP) und Ronald Wyss (BDP) vom 
6. Mai 2021; Beantwortung 
 
Das Postulat wird als erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben.  
 

5. Interpellation I 5/2021 betreffend Standort der Langsamverkehrsverbindung Bahnhof - Selve 
- Schwäbis (inkl. Brücke Selve – Schwäbis); Fraktion Grüne/JG und Fraktion SP vom 6. Mai 
2021; Beantwortung 
 
Die Interpellierenden erklären sich von der Beantwortung befriedigt. 
 

6. Interpellation I 4/2021 betreffend Gemeindegelder für Erdgasvermarktung; raktion 
Grüne/JG und Fraktion SP vom 6. Mai 2021; Beantwortung 
 
Die Interpellierenden erklären sich von der Beantwortung nicht befriedigt.  
 

7. Fragestunde F 15/2021 betreffend Ersatz des Geländers am Aarequai; Fraktion SP und 
Fraktion Grüne/JG vom 26. Oktober 2021; Beantwortung 

 
Die Fragestunde wird schriftlich beantwortet.  

 
 
 

Die vorgenannten Beschlüsse werden hiermit gemäss Art. 39 des Geschäftsreglementes des 
Stadtrates von Thun veröffentlicht. 
 
Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen die vorgenannten Beschlüsse kann gemäss Artikel 60 ff. des Verwaltungsrechtspflege-
gesetzes vom 23. Mai 1989 für die Geschäfte 1 und 2 innert 10 Tagen und für die Geschäfte 3 bis 7 
innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung beim Regierungsstatthalter von Thun schriftlich und 
begründet Beschwerde erhoben werden. 
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Thun, 29. Oktober 2021/ an   Stadtkanzlei Thun 
 
 
 
 Christoph Stalder 
 Stadtratssekretär 
 
 
 
 
Zu erscheinen im amtlichen Teil des Thuner Amtsanzeigers vom 4. November 2021. 
 
Am 29. Oktober 2021 per E-Mail an: amtlich@thuneramtsanzeiger.ch 
 
Kopie an: www.thun.ch 

mailto:amtlich@thuneramtsanzeiger.ch
http://www.thun.ch/

